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Für die Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplans der Stadt 
Straubing durch Deckblatt Nr. 22 ist nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB eine 
Umweltprüfung durchzuführen. Im vorliegenden Umweltbericht werden die 
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben 
und bewertet. 

 

1. Inhalt und wichtige Ziele des Bauleitplans 
 
Die Flächennutzungs- und Landschaftsplan-Änderung im Bereich der Fl. 
Nrn. 4027/7 und 4020 (Teilfläche) in der Stadt Straubing durch Deck-
blatt Nr. 22 wird erforderlich, weil die Stadt Straubing beabsichtigt, auf 
den nicht mehr als Sportgelände genutzten Flächen (Fl. Nr. 4027/7), die 
Errichtung eines Lehr- und Forschungsgebäude für Nachhaltige Chemie als 
Erweiterung des Wissenschaftszentrums Straubing zu ermöglichen. Gleich-
zeitig soll eine mögliche Erweiterung der Hochschuleinrichtungen nach Os-
ten auf Fl. Nr. 4020 (Teilfläche) durch das Deckblatt bauplanungsrechtlich 
vorbereitet werden. 

 

2. Ziele aus Fachgesetzen und Fachplänen 
 
2.1. Landesentwicklungsprogramm Bayern  
LEP 8.3.2 (Z)  
Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind in allen Teilräumen zu erhal-
ten und bedarfsgerecht auszubauen.  
 
2.2. Regionalplanung 
Regionalplan Donau-Wald A III Zentrale Orte 
2.5.3 (G) 
Es ist von besonderer Bedeutung, das Oberzentrum  Straubing in seinen 
oberzentralen Versorgungsaufgaben zu stärken. Insbesondere sind anzu-
streben: 
- der Ausbau im oberzentralen Bildungsbereich. 
 
2.3. Fachliche Programme und Pläne  

 
2.3.1 Stadtbiotopkartierung Straubing 
Die vorhandenen Gehölzbestände entlang der nordwestlichen und westli-
chen Grenze des Planungsgebietes sind als Biotop Nr. SR-0108-001 (lo-
ckere Pappelreihe mit Unterwuchs aus standortgerechten Laubgehölzen und 
reicher Krautschicht) erfasst und im Bebauungsplan dargestellt. 
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3. Bestandsdarstellung, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswir-

kungen 
 

Im Folgenden werden die jeweiligen Schutzgüter in ihrem Bestand im Un-
tersuchungsgebiet sowie die vorhabensbezogenen Auswirkungen auf die-
sen Bestand beschrieben und auf Grundlage der Erheblichkeit der nachtei-
ligen Umweltauswirkungen bewertet. 
 
Unterschieden wird zwischen bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswir-
kungen. 
 
Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal-argumentativ. Dabei 
werden drei Stufen unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit. 
In Kapitel 8 werden die schutzgutbezogenen Ergebnisse zusammenfassend 
dargestellt. 
 
Planungsgebiet 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: BayernAtlas-plus, verändert 

  



 
 
 
 
 
 
Stadt Straubing 
 
Flächennutzungs- und Landschaftsplan Deckblatt                gefertigt 05.02.2016, geändert 20.04.2016 
(Beschl. Stadtrat vom 18.04.2016),                     geändert 29.06.2016 (Beschl. Stadtrat vom 27.06.2016) 
rechtwirksam: 22.09.2016 
Umweltbericht 
 
 

5 

 

3.1. Schutzgut Mensch 
 

3.1.1. Mensch - Lärm 

Bestand: 

Das Planungsgebiet liegt im Norden der Stadt Straubing nördlich der Ufer-
straße, einer innerstädtischen Haupterschließungsstraße. Dadurch ist das 
Gebiet durch Verkehrslärm vorbelastet (ca. 9.000 KFZ proTag). Darüber 
hinaus sind Vorbelastungen durch den bestehenden Schiffsverkehr an der 
nordwestlich vorhandenen Schiffsanlegestelle, durch den Hubschrauberlan-
deplatz des weiter östlich gelegenen Klinikums „St. Elisabeth“ sowie durch 
Sportlärm des angrenzenden Sportzentrums Peterswöhrd vorhanden. 

Baubedingte Auswirkungen: 

Während der Bauzeit kommt es durch den Baustellenverkehr zu einem er-
höhten Verkehrsaufkommen sowie zu Belastungen durch Baulärm und Staub 
für die angrenzenden Siedlungsbereiche. Auf Grund der angrenzenden 
Nutzungen (Kindergarten, Schule, Krankenhaus, Wohnbebauung) stellen 
lärmintensive Arbeiten (v.a. Errichtung der Rammpfähle als Gründung) ggf. 
hohe Belastungen dar. 

Anlagebedingte Auswirkungen: 

Von Gebäuden und baulichen Anlagen sind keine Auswirkungen auf das 
Schutzgut Mensch zu erwarten. 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Als betriebsbedingte Auswirkungen sind Lärmemissionen aus dem zusätzli-
chen Verkehrsaufkommen auf der Uferstraße durch den Hochschulbetrieb 
und dessen Auswirkungen (Straßen- und Parkplatzlärm) sowie durch den 
Betrieb einer Cafeteria zu erwarten, die auf die nächstgelegenen Immissi-
onsorte einwirken. 

Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung sowie zum Ausgleich von 
Beeinträchtigungen: 

Zur Absicherung der Verträglichkeit der Bauleitplanung mit der Schutzbe-
dürftigkeit vor unzulässigen anlagenbezogenen Lärmimmissionen wurde 
durch das Sachverständigenbüro "hoock farny ingenieure", Landshut, ein 
schalltechnisches Gutachten erstellt, dessen Ergebnisse in der Form von 
textlicher und planlicher Fixierung aller notwendigen Maßnahmen zum 
Schutz der geplanten Nutzung vor Verkehrs-, Anlagen- und Sportlärm in 
den parallel aufgestellten Bebauungsplan „Donaucampus Straubing“ (Nr. 
198), der deckungsgleich mit dem westlichen Teil des Flächennutzungs-
plandeckblattes ist, eingearbeitet wurden. In Bezug auf Anlagen- und Sport-
lärm sind keine unzulässigen bzw. schädlichen anlagenbedingten Geräu-
schentwicklungen, die auf die geplanten schutzbedürftigen Nutzungen 
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einwirken, zu erwarten (siehe hoock farny ingenieure, 2016, S. 33), da-
her sind auch keine Maßnahmen zur Verminderung erforderlich. 

Die von der Planung ausgehenden Geräuschentwicklungen (Auswirkungen 
des Betriebes der Cafeteria und des zusätzlichen Straßenverkehrs) wurden 
ebenfalls im o.g. Gutachten untersucht mit dem Ergebnis, dass keine Maß-
nahmen zur Minderung erforderlich sind, da die gesetzlichen Grenzwerte 
deutlich unterschritten werden (hoock farny ingenieure, 2016, S. 34: „Mit 
Blick auf die absolute Höhe der ermittelten Pegel von maximal 43 bB(A) 
und die insbesondere durch den Verkehr auf der Uferstraße hervorgerufene 
Hintergrundgeräuschbelastung werden die verhaltensbezogenen Lautäuße-
rungen der Gäste der Cafeteria vielfach nicht wahrnehmbar sein.“… „ Das 
mit dem Betrieb des Hochschulgebäudes verbundene zusätzliche Verkehrs-
aufkommen von nicht einmal 500 kfz/d wird somit unter keinen Umstän-
den ausreichen, um die Beurteilungspegel im Vergleich zur Bestandssituati-
on ohne den anlagenbedingten Fahrverkehr um mindestens 2,1 dB(A) zu 
erhöhen.“) 

Bei Aufstellung eines Bebauungsplanes für den östlichen Bereich des Flä-
chennutzungsplandeckblattes sind gegebenenfalls weitere schalltechnische 
Untersuchungen erforderlich. 

Gesamtbewertung 

baubedingte Auswirkungen: mittel  

anlagenbedingte Auswirkungen: gering 

betriebsbedingte Auswirkungen: gering  

 

3.1.2. Mensch - Boden  

Bestand: 

Das Planungsgebiet wird als stillgelegte Hausmülldeponie „Peterswöhrd“ im 
Bayerischen Altlastenkataster unter der Katasternummer 26300008 geführt. 
Nach Tauw (2012) weist die Deponie im westlichen Bereich, der sich im 
wesentlichen mit dem Planungsgebiet des parallel aufgestellten Bebau-
ungsplanes „Donaucampus Straubing“ (Nr. 198) deckt, oberflächlich unter 
einer ca. 30 cm starken humushaltigen, stark schluffigen Sandschicht eine 
im Mittel 70 cm mächtige lehmige Deckschicht auf, die vor allem im unte-
ren Bereich mit Bauschuttanteilen durchsetzt ist. Die Mächtigkeit der Deck-
schicht beträgt demnach ca. 1 m. Unterhalb der Deckschicht liegt der 
durchschnittlich 3 – 4 m mächtige Deponiekörper (sandig – schluffiges Ma-
terial mit Hausmüllresten, Aschen, Schlacken, Bauschutt u.ä.), gefolgt von 
feinsandigen, schluffigen Auensedimenten und sandigen Kiesen. Der 
Oberboden ist hinsichtlich des Schadstoffgehaltes in die Zuordnungsklasse 
Z 1.1 und Z 1.2 einzustufen. Die Untersuchung der Oberfläche (0-10 cm) 
ergab im Hinblick auf die bestehende und angestrebte Nutzung keine 
Hinweise auf unzulässige Schadstoffgehalte.  
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Baubedingte Auswirkungen: 

Baubedingt erfolgt ein Abtrag und eine Umlagerung von Boden im Bereich 
von Baustelleneinrichtungsflächen, Lagerflächen, Baustraßen und Zufahrten 
in nicht quantifizierbarem Umfang (temporär beeinträchtigte Flächen). Beim 
Aushub des Deponiekörpers im Rahmen der Pfahlgründung fällt belastetes 
Material an, dessen Deponieklasse aktuell nicht mit Bestimmtheit festgelegt 
werden kann. 

Anlagebedingte Auswirkungen: 

Anlagebedingt sind keine Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu er-
warten, da in Bereichen, in denen die bestehende mineralische Abde-
ckung der Deponie abgetragen wird, diese in Abstimmung mit den zustän-
digen Fachbehörden wiederhergestellt oder durch ein alternatives Dich-
tungssystem ersetzt wird. 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Betriebsbedingte Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung sowie zum Ausgleich von 
Beeinträchtigungen: 

Aushubmaterial des Deponiekörpers ist ordnungsgemäß zu entsorgen. 

In Bereichen, in denen die bestehende mineralische Abdeckung der Depo-
nie abgetragen wird, sollte diese in Abstimmung mit den zuständigen 
Fachbehörden wiederhergestellt oder durch ein alternatives Dichtungssys-
tem ersetzt werden. Die Festlegung der Erfordernis und Ausbildung einer 
Anbindung dieser Funktionsschicht an die Bohrpfähle und Fundamente soll 
in Abstimmung mit den Fachbehörden erfolgen. 

In den Genehmigungsunterlagen ist auf den Arbeitsschutz einzugehen, für 
Maßnahmen im Bereich der Deponie ist ein Arbeits- und Sicherheitsplan zu 
erstellen. 

Gesamtbewertung 

baubedingte Auswirkungen: mittel 

anlagenbedingte Auswirkungen: gering 

betriebsbedingte Auswirkungen: gering 

Bei Aufstellung eines Bebauungsplanes für den östlichen Bereich des Flä-
chennutzungsplandeckblattes sind gegebenenfalls weitere Untersuchungen 
erforderlich. 
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3.1.3. Mensch - Bodenluft  

Bestand: 

Nach Tauw (2012) stellten die Bodenluftmessungen zum Teil erhebliche 
Konzentrationen von Methangas fest, das durch die vorhandenen Deck-
schichten jedoch augenscheinlich ausreichend zurückgehalten wird, da in 
der 1989 durchgeführten oberflächennahen Gasmessung keine erhöhten 
Methangehalte festgestellt wurden. Unter der Voraussetzung einer ausrei-
chenden Oberflächenabdichtung und freien Ablüftung auf dem Gelände 
wird im Gutachten von keiner unmittelbaren Gefährdung für den Menschen 
ausgegangen.  

Baubedingte Auswirkungen: 

Baubedingt erfolgt ein Abtrag und eine Umlagerung von Boden im Bereich 
von Baustelleneinrichtungsflächen, Lagerflächen, Baustraßen und Zufahrten 
in nicht quantifizierbarem Umfang (temporär beeinträchtigte Flächen).  

Anlagebedingte Auswirkungen: 

Durch die Gründung mittels Bohrpfählen wird in den Deponiekörper einge-
griffen. Ausgasungen von Gasgemischen sind daher nicht auszuschließen. 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Betriebsbedingte Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung sowie zum Ausgleich von 
Beeinträchtigungen (Quelle: Schreiben Regierung von Niederbayern, 
Sachgebiet 50, vom 19.04.2016): 

Eine Gasabdichtung der erdberührten Räume auf dem Deponiebereich zum 
Deponiekörper hin sollte geprüft werden. Um ein unbemerktes Ansammeln 
von Deponiegasen zu verhindern, sollten in Abstimmung mit den zuständi-
gen Fachbehörden verhindernde oder einschränkende Maßnahmen geprüft 
werden. Entsprechende Maßnahmen können sein: 

- Gasüberwachung und Zwangsbelüftung erdberührter Räume, die sich 
unmittelbar auf der Deponie befinden 

- Gasdichte Ausführung von Wanddurchdringungen von Leitungen, die 
in auf der Deponie liegende Räume führen 

- Gasüberwachung und ex-geschützte Zwangsbelüftung mit entspre-
chender Sicherung (z.B. Notaus für elektrische Geräte im Raum bei 
Gaswarnung) in sensiblen Räumen auf der Deponie, z.B. Technik-
raum, Aufzugschächte, Übergaberaum 
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Gesamtbewertung 

baubedingte Auswirkungen: mittel 

anlagenbedingte Auswirkungen: mittel 

betriebsbedingte Auswirkungen: gering 

Bei Aufstellung eines Bebauungsplanes für den östlichen Bereich des Flä-
chennutzungsplandeckblattes sind gegebenenfalls weitere Untersuchungen 
erforderlich. 

 

 

3.2. Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 
Bestand 

Bei dem Planungsgebiet handelt es sich um den ungenutzten westlichen 
Teil des Donausportzentrums Peterswöhrd sowie eine Teilfläche der im Os-
ten anschließenden Fl. Nr. 4020 im Norden der Stadt Straubing. Diese 
wird derzeit als Vereinsheim, Fußballplatz, Park- und Lagerflächen genutzt. 
Das Planungsgebiet grenzt im Norden, Osten und Westen an Grünflächen 
an, südlich der Uferstraße befinden sich ein Mischgebiet, Gemeinbedarfs-
flächen (Jugendzentrum, Stadtgärtnerei), sowie ein Allgemeines Wohnge-
biet.  

Der westliche Teil des Planungsgebietes liegt auf ca. 318 m üNN und ist 
weitgehend eben. Entlang der westlichen und nördlichen Grenze der Fl. 
Nr. 4027/7 sind biotopkartierte Gehölzbestände (lockere Pappelreihe mit 
dichtem und hohen Unterwuchs aus standortgerechte Laubgehölzen) auf ei-
ner ca. 2 m hohe Böschung, die zur Donau hin abfällt, vorhanden. Entlang 
der südlichen Grenze der Flurstücke 4027/7 und 4020 verläuft eine ca. 
2,30 m hohe Mauer, an die mit Sträuchern (überwiegend Liguster mit Bei-
mischung von Hasel, Berberitze, Weißdorn, Wolligem Schneeball, Hart-
riegel, Ranunkelstrauch, Pfaffenhütchen) und Bäumen (vorwiegend Robinie, 
vereinzelt Vogelkirsche, Salweide, Apfelbaum, Bergahorn jungen bis mittle-
ren Alters) bewachsene ca. 1 m hohe Böschungen anschließen. Im Süden 
ist eine Baumgruppe aus Stieleiche und Silberweiden vorhanden, wobei 
die nördliche Weide über eine beachtliche Größe verfügt (laut Vermessung 
Stammdurchmeser 1,5 m, Höhe 25 m). Zwischen dem westlichen nicht 
genutzten und östlichen als Fußballplatz und Spielplatz genutzten Teil des 
Planungsgebietes verläuft ein bis zu 2,80 m hoher Damm, die westexpo-
nierte Böschung ist fast vollständig mit Bäumen und Sträuchern (Bergahor-
ne, Spitzahorne, Silberahorne, Linden, Steileichen und Robinien mittleren 
Alters) bewachsen.  

Der östliche Teil des Planungsgebietes liegt auf ca. 320 m üNN. Der 
Damm setzt sich an der nördlichen Grenze des Fußballplatzes fort und 
trennt das Gelände von der angrenzenden Donauaue.  Hier stocken Berg-
ahorne, Buchen, Säulenpappeln, Eschen, Vogelkirschen, Hainbuchen, Bir-
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ken, Holunder und Hartriegel mittleren Alters. Auch südlich des Fußballplat-
zes verläuft ein Damm bis zum Vereinsheim. Hier sind vereinzelte Sil-
berahorne, Bergahorne, Esche und Eschenahorn mittleren Alters vorhanden. 
Im Bereich des Spielplatzes und des Vereinheims sind lockere Baumgrup-
pen aus Birken, Eichen, Bergahornen, Hainbuchen, Kastanien, Linden, 
Weiden und einer Kiefer mittleren Alters vorhanden. Der westliche Teil des 
Gebietes wird von ruderalisiertem Grünland, z.T. mit flächigem Anflug von 
Bergahorn geprägt. Das Grünland nördlich des Biotopes wird nach Anga-
ben der Unteren Naturschutzbehörde zweimal pro Jahr gemäht. 

Der östliche Teil wird zum Großteil als Fußballplatz, im Süden als Betriebs-
hof der Stadtgärtnerei mit Lagerplatz (Betonpflaster) und Gerätehalle, im 
Osten als Spielplatz, Zufahrten und Vereinsheim genutzt, wobei die Zufahr-
ten unversiegelt sind. Durch die vorhandenen Gehölzbestände wird das 
Gebiet fast vollständig abgeschirmt.  

Die Donau nördlich des Bearbeitungsgebietes ist als SPA - Gebiet Nr. 
7142-471.01 nach Vogelschutzrichtlinie „Donau zwischen Straubing und 
Vilshofen“ und FFH – Gebiet Nr. 7142-301.01 „Donauauen zwischen 
Straubing und Vilshofen“ eingestuft. Beide liegen im Einflussbereich des 
geplanten Sondergebietes. Nach den Vorgaben der für beide Gebiete je-
weils geltenden Rechtsgrundlagen darf auch durch außerhalb liegende Pro-
jekte keine Verschlechterung der Situation innerhalb der FFH- bzw. SPA-
Gebiete erfolgen. 

Im Frühjahr und Sommer 2015 wurden im westlichen Teil des Planungsge-
bietes Erhebungen von Fledermäusen und Vögeln sowie eine Potentialab-
schätzung des Gehölzbestandes als Lebensraum für Altholzkäfer durch Büro 
Flora und Fauna, Regensburg, durchgeführt. Dabei sollte beurteilt werden, 
ob dem Vorhaben Artenschutzbelange entgegenstehen und CEF-
Maßnahmen notwendig sein könnten.  

Zusammenfassung der Kartierergebnisse: 

Fledermäuse: 

Für das kleine Gebiet wurde mit 11 Arten eine hohe Artendiversität nach-
gewiesen. Als wichtigste Habitatstruktur hat sich dabei die Gehölzreihe im 
Norden in Donaunähe herausgestellt. Dort sind auch 3 Altbäume mit einem 
Stammdurchmesser von > 80 cm vorhanden, bei denen Spalten und Höh-
lenquartiere für Wochenstuben und Überwinterung möglich sind (siehe La-
geplan im Faunabericht im Anhang). 

Vögel: 

Bei den 4 Begehungen wurden ausschließlich Arten nachgewiesen, die 
gemäß Internetarbeitshilfe zur saP des Bayerischen Landesamts für Umwelt 
als allgemein verbreitet eingestuft werden 
(www.lfu.bayern.de/natur/sap/index.htm) und bei denen somit davon 
auszugehen ist, dass die artenschutzrechtlichen Verbote bei Eingriffen in 
deren Lebensräume nicht erfüllt werden. 
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Höhlenbäume: 

In den einsehbaren Stammbereichen der Gehölze konnten keine Höhlun-
gen festgestellt werden, wobei wegen der dichten Belaubung insbesondere 
bei den älteren hohen Bäumen ein Begutachten des ganzen Stammes nicht 
möglich war. Insbesondere bei den einzelnen Bäumen mit einem Stamm-
umfang > 80 cm sind Höhlen- und Spaltenquartiere für Fledermäuse des-
halb nicht auszuschließen. 

Größere Mulmhöhlen als potentielles Quartier für den Eremiten wurden 
nicht festgestellt. 

Baubedingte Auswirkungen: 

Für den Bau der Zufahrt ist die Beseitigung eines Baumes mit potenziellen 
Höhlen- und Spaltenquartieren für Fledermäuse erforderlich. Zudem sind 
umfangreiche Gehölzrodungen im Süden und Osten unvermeidlich. In ge-
ringem Maß wird auch in die geschützten Gehölzbestände im Norden für 
den Bau einer Rad-/Fußwegeanbindung eingegriffen. 

Anlagebedingte Auswirkungen: 

Von Gebäuden und baulichen Anlagen sind keine Auswirkungen auf das 
Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt zu erwarten. 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Die zukünftige Art der Nutzungen (Betrieb des Lehr- und Forschungsgebäu-
des, Erschließung der Grünfläche durch Rad-/Fußweg) führt zu Störung von 
Tieren durch menschliche Gegenwart, wobei man jedoch im Vergleich zur 
bisherigen Nutzung als Bolz- und Sportplatz von keiner gravierenden Zu-
nahme der Störungen ausgehen kann. Betriebsbedingte Auswirkungen 
können sich zudem durch die Außenbeleuchtung ergeben. Bei der Ver-
wendung von Weißlicht werden Insekten überdurchschnittlich stark ange-
zogen. 

Hinweise auf eine mögliche Verschlechterung der Situation innerhalb der 
nördlich vorhandenen FFH- bzw. SPA-Gebiete haben sich aus den bisheri-
gen Untersuchungen nicht ergeben, da das Donauufer bereits durch einen 
Rad-/Fußweg erschlossen ist.  

Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung sowie zum Ausgleich von 
Beeinträchtigungen: 

Auf der Grundlage der o.g. Kartierungen wurde eine Kurzbeurteilung der 
Belange des Artenschutzes durch Büro ÖKON, Kallmünz erstellt (siehe An-
lage zum Umweltbericht Bebauungsplan „Donaucampus Straubing“ (Nr. 
198). Das Gutachten kommt zum Ergebnis, dass keine Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG zu erwarten sind, wenn die 
Biotopbäume  erhalten werden. Da für die südliche Weide die Erhaltung 
nicht möglich ist, ist als CEF-Maßnahme eine Begutachtung des Gehölzes 
vor der Fällung im Hinblick auf eventuell vorhandene Winterquartiere für 
Fledermäuse und gegebenenfalls deren Umsiedlung vorzunehmen. Bei die-
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ser Begutachtung ist zudem das Vorhandensein von Mulmhöhlen mit Vor-
kommen von Eremiten zu prüfen. Der Verlust an potentiellen Quartieren ist 
durch Anbringen von Ersatzquartieren im Umfeld gemäß der Darstellung im 
Faunabericht auszugleichen. 

Der Baum im Bereich der Zufahrt wurde zwischenzeitlich am 14. Dezem-
ber 2015 unter Aufsicht eines Gutachters und der Naturschutzbehörde der 
Stadt Straubing gefällt. Das Ergebnis ist, dass keine Vorkommen von Fle-
dermausquartieren oder Mulmhöhlen von Eremiten betroffen sind. Daher 
sind diesbezüglich auch keine weiteren CEF-Maßnahmen erforderlich.   

Für den östlichen Teil werden im Zuge der Aufstellung eines Bebauungspla-
nes ebenfalls artenschutzrechtliche Untersuchungen erforderlich. 

Nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wurde vereinbart, 
einen zusätzlich erforderlichen Regenwasserkanal in die Trasse des geplan-
ten Rad-/Fußweges im Norden des Gebietes zu legen, um weitere Eingrif-
fe in die geschützten Gehölzbestände zu vermeiden. 

Als weitere minimierende Maßnahmen, die in Bebauungsplänen festzuset-
zen sein werden, sind zu nennen: 

- Weitgehender Erhalt der vorhandenen nach Art. 16 Bay-
NAtSchG geschützten Gehölzbestände  

- Pflanzgebote für Einzelbäume  

- Unvermeidliche Rodungen nur außerhalb der Vogelbrutzeit (An-
fang Oktober bis Ende Februar)  

- Festsetzung insektenschonender Beleuchtung für die private und 
öffentliche Außenbeleuchtung 

- Ausweisung privater und öffentlicher nicht eingezäunter Grünflä-
chen 

 

Gesamtbewertung 

baubedingte Auswirkungen: mittel 

anlagenbedingte Auswirkungen: gering 

betriebsbedingte Auswirkungen: mittel 

 

3.3. Boden 
Bestand 

Nach der geologischen Übersichtskarte von Bayern, M = 1: 500.000 
liegt das Gelände im Bereich von Ablagerungen im Auenbereich, meist 
jungholozän, und polygenetische Talfüllung, z.T. würmzeitlich - Mergel, 
Lehm, Sand, Kies, z.T. Torf.  
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Das Gelände wird als stillgelegte Hausmülldeponie „Peterswöhrd“ im Bay-
erischen Altlastenkataster unter der Katasternummer 26300008 geführt. Es 
ist davon auszugehen, dass die Auffüllung von Abfällen von den 50er Jah-
ren bis Ende 1977 erfolgte (Quelle: Bericht für die Beurteilung der Nach-
sorgepflicht nach § 36 KrW-/AbfG, 2001). Nach Untersuchungen der 
Tauw GmbH, Regensburg, im Jahr 2012 folgt unter einer zwischen 2,4 m 
und 5,1 m mächtigen schluffig-sandigen Auffüllung sandiger Kies bis ca. 
10 m (Niederterrassenschotter), der einen gut durchlässigen Grundwasser-
leiter darstellt.  

Im Jahr 2011 wurden durch Ingenieurbüro Eigenschenk / Deggendorf im 
Rahmen einer Voruntersuchung des Baugrundes drei Bohrungen, Sondie-
rungen und Schürfgruben im Bereich Donauaue/Deponie Peterswöhrd auf-
genommen mit dem Ergebnis, dass in wirtschaftlich vertretbarer Tiefe (ab 
ca. 6 m Tiefe) natürliche quartäre und tertiäre Böden mit bodenmechani-
schen Eigenschaften angetroffen wurden, die Gebäudelasten aufnehmen 
können (Geotechnischer Bericht Nr. 10.11.1446 vom 16.09.2011). 

Nach Tauw (2012) weist die Deponie im westlichen Bereich, der sich im 
wesentlichen mit dem Planungsgebiet des parallel aufgestellten Bebau-
ungsplanes „Donaucampus Straubing“ (Nr. 198) deckt, (Sondierungen 1 – 
16) oberflächlich unter einer ca. 30 cm starken humushaltigen, stark schluf-
figen Sandschicht eine im Mittel 70 cm mächtige lehmige Deckschicht auf, 
die vor allem im unteren Bereich mit Bauschuttanteilen durchsetzt ist. Die 
Mächtigkeit der Deckschicht beträgt demnach ca. 1 m. 

Unterhalb der Deckschicht liegt der durchschnittlich 3 – 4 m mächtige De-
poniekörper (sandig – schluffiges Material mit Hausmüllresten, Aschen, 
Schlacken, Bauschutt u.ä.), gefolgt von feinsandigen, schluffigen Au-
ensedimenten und sandigen Kiesen. Ab einer Tiefe von 9 – 13 m werden 
die quartären Kiese von tertiärem Ton unterlagert.  

Die Untersuchung der Oberfläche (0-10 cm) ergab im Hinblick auf die be-
stehende und angestrebte Nutzung keine Hinweise auf unzulässige Schad-
stoffgehalte.  

Der Oberboden ist hinsichtlich des Schadstoffgehaltes in die Zuordnungs-
klasse Z 1.1 und Z 1.2 einzustufen. Dieser Boden kann unter bestimmten 
Voraussetzungen (z.B. Mindestabstand zu Grundwasser führenden Schich-
ten) an geeigneten Stellen wieder eingebaut oder abgelagert werden.  

Der durchschnittlich 3 – 4 m mächtige Deponiekörper selbst ist mit einer 
Vielzahl von Schadstoffen erheblich kontaminiert (v. a. MKW und PAK) und 
überschreitet den Zuordnungswert Z2. Das Material darf somit nur inner-
halb einer abgedichteten Deponie abgelagert werden. Es ist davon auszu-
gehen, dass das im Deponiekörper sich ansammelnde Sickerwasser deut-
lich belastet ist, bei der Durchmischung mit dem Grundwasser des unterla-
gernden Kiesaquifers aber einer weitgehenden Verdünnung unterworfen ist. 
Das im Deponiebereich durchgeführte Grundwassermonitoring weist den 
deutlichen Deponieeinfluss nach (z.B. erheblich erhöhte Ammoniumgehal-
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te), erhöhte MKW- und PAK-Gehalte wurden aber in dem erwarteten Um-
fang nicht festgestellt. 

Die Bodenluftmessungen stellten zum Teil erhebliche Konzentrationen von 
Methangas fest, das durch die vorhandenen Deckschichten jedoch augen-
scheinlich ausreichend zurückgehalten wird, da in der 1989 durchgeführ-
ten oberflächennahen Gasmessung keine erhöhten Methangehalte festge-
stellt wurden. Unter der Voraussetzung einer ausreichenden Oberflächen-
abdichtung und freien Ablüftung auf dem Gelände wird im Gutachten von 
keiner unmittelbaren Gefährdung für den Menschen ausgegangen.  

Bei der Errichtung baulicher Maßnahmen ist jedoch darauf zu achten, dass 
es zu keiner Ansammlung von explosionsfähigen Gasgemischen kommen 
kann, um die Gefahr einer Entzündung zu vermeiden.  

Die Auenlehmschicht, auf der die Deponie aufgebracht wurde, stellt keine 
ausreichende Abdichtung gegenüber dem Grundwasser dar, so dass bei 
hohen Pegelständen das Grundwasser in den Deponiekörper eindringen 
kann und bei niedrigen Pegelständen Sickerwasser aus der Deponie in das 
Grundwasser gelangt. Das Grundwasser ist z.T. erheblich mit PAK, Naph-
talin/Methylnaphtalin belastet. Hinsichtlich der Einstufung in die Expositi-
onsklasse für Beton, wird das Wasser als stark betonangreifend eingestuft.  

Für den östlichen Teil des Deckblattgebietes sind gegebenenfalls weitere 
Untersuchungen in Bezug auf Altlasten im Zuge der Aufstellung von Bebau-
ungsplänen erforderlich. 

Baubedingte Auswirkungen: 

Baubedingt erfolgt ein Abtrag und eine Umlagerung von Boden im Bereich 
von Baustelleneinrichtungsflächen, Lagerflächen, Baustraßen und Zufahrten 
in nicht quantifizierbarem Umfang (temporär beeinträchtigte Flächen). Beim 
Aushub des Deponiekörpers im Rahmen der Pfahlgründung fällt belastetes 
Material an, dessen Deponieklasse aktuell nicht mit Bestimmtheit festgelegt 
werden kann. 

Anlagebedingte Auswirkungen: 

Anlagebedingt erfolgt im Planungsgebiet im Bereich von Versiegelungen 
ein dauerhafter Verlust von Böden, die aber stark anthropogen durch frühe-
re Nutzung als Hausmülldeponie und Auffüllungen überprägt sind. Durch 
die Gründung mittels Bohrpfählen wird in den Deponiekörper eingegriffen. 
Ausgasungen von Gasgemischen und Schadstoffeinträge in das Grund-
wasser sind daher nicht auszuschließen. 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Betriebsbedingte Auswirkungen sind nur in geringem Maß durch die Pflege 
der Grünflächen zu erwarten. 
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Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung sowie zum Ausgleich von 
(Quelle: Schreiben Regierung von Niederbayern, Sachgebiet 50, vom 
19.04.2016): 

Eine Gasabdichtung der erdberührten Räume auf dem Deponiebereich zum 
Deponiekörper hin sollte geprüft werden. Um ein unbemerktes Ansammeln 
von Deponiegasen zu verhindern, sollten in Abstimmung mit den zuständi-
gen Fachbehörden verhindernde oder einschränkende Maßnahmen geprüft 
werden. Entsprechende Maßnahmen können sein: 

- Gasüberwachung und Zwangsbelüftung erdberührter Räume, die sich 
unmittelbar auf der Deponie befinden 

- Gasdichte Ausführung von Wanddurchdringungen von Leitungen, die 
in auf der Deponie liegende Räume führen 

- Gasüberwachung und ex-geschützte Zwangsbelüftung mit entspre-
chender Sicherung (z.B. Notaus für elektrische Geräte im Raum bei 
Gaswarnung) in sensiblen Räumen auf der Deponie, z.B. Technik-
raum, Aufzugschächte, Übergaberaum 

 

Gesamtbewertung 

baubedingte Auswirkungen: hoch 

anlagenbedingte Auswirkungen: mittel 

betriebsbedingte Auswirkungen: gering 

 

3.4. Wasser - Grundwasser 
Bestand 

Ein Wasserschutzgebiet ist im Planungsgebiet nicht vorhanden. 

Zum Zeitpunkt der Bodenerkundung im Rahmen des geotechnischen Berich-
tes Nr. 10.11.1446 wurde der Grundwasserpegel ab einer Kote von ca. 
5,5 m unter OK Gelände angetroffen (ifb Eigenschenk, 2011). In den 
Sondierungen der Tauw GmbH wurde auf Grundwasser in Tiefen zwischen 
3,7 und 5,8 m gestoßen. Der Grundwasserstand steht in direktem Zusam-
menhang mit dem Wasserstand der Donau und dem Grundwasser in den 
Donauniederungen. Soweit nicht Hochwasserereignisse den Donauwasser-
stand prägen, erfolgt der Grundwasserabstrom in nördliche bzw. nordöstli-
che Richtung (siehe Bericht Tauw GmbH, 2012).  

Nach Tauw (2012) stellt die Auenlehmschicht, auf der die Deponie aufge-
bracht wurde, keine ausreichende Abdichtung gegenüber dem Grundwas-
ser dar, so dass bei hohen Pegelständen das Grundwasser in den Depo-
niekörper eindringen kann und bei niedrigen Pegelständen Sickerwasser 
aus der Deponie in das Grundwasser gelangt. Das Grundwasser ist z.T. 
erheblich mit PAK, Naphtalin/Methylnaphtalin belastet.  
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Auswirkungen 

Für die Errichtung des Bauwerks im westlichen Teil ist eine Pfahlgründung 
notwendig. Die Pfähle durchdringen den Boden und somit den Deponie-
körper. Eine Gefahr des Schadstoffeintrags in das Grundwasser insbeson-
dere während der Bauzeit besteht.  

Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung sowie zum Ausgleich von Be-
einträchtigungen 

Im Zuge des wasserrechtlichen Verfahrens für die vorgesehene Pfahlgrün-
dung werden die genauen Auflagen und Bedingungen für den Einbau be-
nannt.  

Die Bodenversiegelung ist auf das notwendige Mindestmaß zu begrenzen. 
Unvermeidbare Befestigungen sind möglichst wasserdurchlässig auszufüh-
ren (Auf Bebauungsplanebene Festsetzung von wasserdurchlässigen Belä-
gen für Stellplätze, Zufahrten, soweit möglich). Eine Versickerung des Nie-
derschlagswassers ist aufgrund der Lage auf einem ehemaligen Deponie-
standort nicht möglich. Eine Einleitung in die Donau im Trennsystem unter 
Beachtung der fachlichen Vorgaben ist daher vorgesehen. Entsprechende 
Antragsunterlagen für wasserrechtliche Genehmigungen sind rechtzeitig 
vorzulegen. 

Beeinträchtigungen Dritter infolge der Niederschlagswasserbeseitigung sind 
auszuschließen. 

Bewertung 

baubedingte Auswirkungen: mittel 

anlagenbedingte Auswirkungen: mittel 

betriebsbedingte Auswirkungen: mittel 
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3.5. Wasser - Oberflächenwasser 
Bestand 

Oberflächengewässer sind im Planungsgebiet nicht vorhanden. Das Gebiet 
liegt jedoch im Überschwemmungsbereich der Donau. An der Südseite zur 
Uferstraße hin sind die Baugrundstücke durch eine Hochwasserschutzmauer 
(OK Mauer 320,60 m+NN siehe Höhenpunkte Mauer im Bebauungsplan 
„Donaucampus Straubing“ Nr. 198) begrenzt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemessungshochwasser HQ100 (blaue Darstellung), Quelle: Informationsdienst Über-
schwemmungsgefährdete Gebiete, Aufruf 07.01.2016 

Bauen im Überschwemmungsgebiet ist nach § 78 Abs. 1 WHG grund-
sätzlich verboten. In Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden wur-
de mit Bescheid vom 06.03.2012 gemäß § 78 Abs. 3 WHG die was-
serrechtliche Erlaubnis zur Errichtung eines Gebäudes im Überschwem-
mungsgebiet der Donau unter folgenden Voraussetzungen erteilt: 
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Durch die Aufständerung und Höhenlage der Bauten im Falle eines alle 
100 Jahre wiederkehrenden Donauhochwasserereignisses  

- wird die Hochwasserrückhaltung nicht wesentlich beeinträchtigt, 

- werden Wasserstand und Abfluss bei Hochwasser nicht nachtei-
lig verändert,  

- werden bestehende Hochwasserschutzeinrichtungen nicht beein-
trächtigt. 

- kann hochwasserangepasst gebaut werden.  

(Quelle: Auszug aus der Niederschrift zur 7. Sitzung des Stadtrates der 
Stadt Straubing am 28.09.2015) 

Maßgebend ist nach WWA Deggendorf die HW100-Kote von  
319,75 m+NN. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist zudem ein Freibord 
von mindestens 0,5 m zu berücksichtigen.  

Auswirkungen 

Durch die RMD Wasserstraßen GmbH wurde im September 2015 ein 
Gutachten über die hydraulischen Auswirkungen eines Neubaus des Wis-
senschaftszentrums der TU München in der Straubinger Schleife bei einem 
HQ100 erstellt. Bei dem geplanten Lehr- und Forschungsgebäude handelt es 
sich um einen aufgeständerten Bau, um den Retentionsraumverlust zu mini-
mieren. Das Gebäude ist dabei im Bereich des Überschwemmungsgebie-
tes so konstruiert, dass die unterste Ebene (Parkebene) durchströmt werden 
kann. Die geplante Geländeoberkante liegt dabei auf 318,20 m+NN, 
die Unterkante des Gebäudes auf 320,40 m+NN (Stand 16.09.2015). 

Als Fazit des Gutachtens wurde festgestellt, dass der geplante Neubau des 
Lehr- und Forschungsgebäudes für Nachhaltige Chemie am Wissenschafts-
zentrum der TU München in Straubing keinen signifikanten Einfluss auf das 
Abflussgeschehen an der Donau hat. Die berechneten Wasserspiegellagen 
und Fließgeschwindigkeiten des Planungszustandes weichen nicht bedeut-
sam von denen des Ist-Zustandes ab. 

Auswirkungen von Hochwasser auf das geplante Gebäude und den beste-
henden Hochwasserschutz (vorhandene Mauer) sind nicht auszuschließen. 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung sowie zum Ausgleich von Be-
einträchtigungen (Quelle: Stellungnahme des WWA Deggendorf zum 
Wettbewerb Neubau Nachhaltige Chemie in Straubing vom 
06.03.2015), die gegebenenfalls als Hinweise in Bebauungsplänen auf-
zunehmen sind: 

Ein Freibord von 0,5 m über HW 100 sollte für die Unterkante der De-
ckenplatte eingehalten werden (320,25 ü.NN), um die Gefahr der Ver-
klausung zu minimieren. 
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Ein Leitungsverzug an der UK Bodenplatte sollte auf Grund von potentiellem 
Treibgut (Baumstämme) vermieden werden; eine Leitungsverkleidung (An-
prallschutz) wird empfohlen. 

Ein Räumungskonzept, ab welchem Hochwasser wie geräumt wird, sollte 
erarbeitet werden. Während der Bauphase muss eine komplette Evakuie-
rung der Baustelle innerhalb von 24 Stunden möglich sein. 

Unter dem Gebäude dürfen keine Tanks aufgestellt werden. Ausnahme: 
Stickstofftanks sind zulässig, sollten jedoch durch konstruktiven Anprallschutz 
und Verankerung vor Hochwassereinwirkungen gesichert werden. 

Bei Öffnungen im Gebäude sollte ein Einströmen von HW100 ausge-
schlossen werden. 

Bewegliche Objekte wie Müll oder Container sollten innerhalb 24 Stunden 
abtransportiert werden können. 

Für das Gebäude sollte ein Standsicherheitsnachweis mit Berücksichtigung 
des Lastfalles HW100 erbracht werden. 

Die Gebäudetechnik sollte an das Bemessungshochwasser (HW100) an-
gepasst werden. 

Eine Gefährdung sowie Schäden durch Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen (insbesondere Heizöl) sollte ausgeschlossen sein. 

Mögliche Grundwasserstände bis Geländeoberkante sowie Grundwasser-
druckhöhen bis mindestens zu HW100-Kote sollten berücksichtigt werden. 

Baugruben, Leitungsgräben u.ä. sollten umgehend und dicht verfüllt wer-
den. 

Bewertung 

Unter Beachtung der o.g. Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 
von Beeinträchtigungen können die Auswirkungen wie folgt beurteilt wer-
den. 

baubedingte Auswirkungen: mittel 

anlagenbedingte Auswirkungen: mittel 

betriebsbedingte Auswirkungen: gering 
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3.6. Luft 
Bestand 

Durch die angrenzende Uferstraße mit einigem Verkehrsaufkommen (ca. 
9.000 KFZ proTag) ist eine Vorbelastung der Luftqualität durch Emissionen 
aus dem Straßenverkehr gegeben. Durch die vorhandenen Gehölzbestän-
de im Westen, Norden und Osten des Planungsgebietes wird zudem der 
Luftaustausch eingeschränkt. Die Bodenluftmessungen von Tauw (2012) 
stellten zum Teil erhebliche Konzentrationen von Methangas im Deponie-
körper fest, welches durch die vorhandenen Deckschichten jedoch ausrei-
chend zurückgehalten wird (siehe Kap. 3.3. Boden). 

Auswirkungen 

Luftbelastungen entstehen zeitlich befristet durch den Baustellenverkehr (Ab-
gase und Stäube) sowie teilweise durch die Bautätigkeiten selbst. Dauer-
haft wirkt sich die zu erwartende Erhöhung der Verkehrszahlen durch Besu-
cherverkehr aus. Der Umfang wird aufgrund der Vorbelastung durch den 
Verkehr auf den bestehenden Straßen im Verhältnis gering eingestuft. Emis-
sionen sind auch aus der Gebäudeheizung und –kühlung zu erwarten. Hier 
ist davon auszugehen, dass die einschlägigen gesetzlichen Auflagen und 
Normen erfüllt werden, soweit es sich um umweltrelevante Luftschadstoffe 
handelt. 

Belastungen der Luft durch Ausgasungen aus dem Deponiekörper wurden 
im Kapitel 3.3. Boden beschrieben. 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung sowie zum Ausgleich von Be-
einträchtigungen, die gegebenenfalls als Hinweise in Bebauungsplänen 
aufzunehmen sind: 

Hinweise auf notwendige Maßnahmen in Bezug auf Ausgasungen aus 
dem Deponiekörper 

Gesamtbewertung: 

insgesamt geringe Auswirkungen 
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3.7. Klima 
Bestand 

Das Vorhabensgebiet liegt in einem gut durchlüfteten Gebiet im Randbe-
reich von Luftaustauschbahnen der Donau, fungiert aber aufgrund der vor-
handenen Gehölzstrukturen und Gebäude nicht als kleinklimatisch wirksa-
me Luftaustauschbahn.  

Auswirkungen 

Anlagebedingt führt der großflächige Baukörper zu einer Aufheizung in den 
Sommermonaten mit ungünstigen Auswirkungen auf das Kleinklima. Zudem 
müssen für das Bauvorhaben kleinklimatisch wirksame Gehölzbestände ge-
rodet werden. Betriebsbedingt muss in Abhängigkeit von der Art des Ener-
gieeinsatzes für betriebliche Zwecke und Heiz- bzw. Kühlzwecke mit der 
Freisetzung klimaschädlicher Gase, insbesondere bei der Nutzung fossiler 
Energieträger gerechnet werden. 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung sowie zum Ausgleich von Be-
einträchtigungen, die gegebenenfalls als Festsetzung in Bebauungsplänen 
aufzunehmen sind 

Festsetzung von Gehölzen, die zu Beschattung führen und damit kleinklima-
tisch ausgleichend wirken.  

Gesamtbewertung 

insgesamt geringe Auswirkungen 

 

3.8. Landschaft / Erholung 
Bestand 

Der westliche Teil des Planungsgebietes liegt auf ca. 318 m üNN und ist 
weitgehend eben. Entlang der westlichen und nördlichen Grenze der Fl. 
Nr. 4027/7 sind biotopkartierte Gehölzbestände (lockere Pappelreihe mit 
dichtem und hohen Unterwuchs aus standortgerechten Laubgehölzen) auf 
einer ca. 2 m hohen Böschung, die zur Donau hin abfällt, vorhanden. Ent-
lang der südlichen Grenze der Flurstücke 4027/7 und 4020 verläuft eine 
2,30 m hohe Mauer, an die mit Sträuchern und Bäumen bewachsene ca. 
1 m hohe Böschungen anschließen. Im Süden ist eine Baumgruppe aus 
Stieleiche und Silberweiden vorhanden. Zwischen dem westlichen nicht 
genutzten und östlichen als Fußballplatz und Spielplatz genutzten Teil des 
Planungsgebietes verläuft ein bis zu 2,80 m hoher Damm, die westexpo-
nierte Böschung ist fast vollständig mit Bäumen und Sträuchern bewachsen.  

Der östliche Teil des Planungsgebietes liegt auf ca. 320 m üNN. Der 
Damm setzt sich an der nördlichen Grenze des Fußballplatzes fort und 
trennt das Gelände von der angrenzenden Donauaue.  Hier stocken Berg-
ahorne, Buchen, Säulenpappeln, Eschen, Vogelkirschen, Hainbuchen, Bir-
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ken, Holunder und Hartriegel mittleren Alters. Auch südlich des Fußballplat-
zes verläuft ein Damm bis zum Vereinsheim. Hier sind vereinzelte Sil-
berahorne, Bergahorne, Esche und Eschenahorn mittleren Alters vorhanden. 
Im Bereich des Spielplatzes und des Vereinheims sind lockere Baumgrup-
pen vorhanden. Der westliche Teil des Gebietes wird von ruderalisiertem 
Grünland, z.T. mit flächigem Anflug von Bergahorn geprägt. Der östliche 
Teil wird zum Großteil als Fußballplatz, im Süden als Betriebshof der 
Stadtgärtnerei im Osten als Spielplatz, Zufahrten und Vereinsheim genutzt. 
Durch die vorhandenen Gehölzbestände wird das Gebiet fast vollständig 
abgeschirmt.  

Insgesamt weist das Gebiet daher durchaus landschaftlichen Reiz auf. Für 
die Erholung besitzt die der westliche Teil jedoch keine Bedeutung, da er 
nicht mehr als Bolzplatz genutzt wird und derzeit nicht für die Naherholung 
erschlossen ist. Der östliche Bereich weist als Fußball- und Spielplatz jedoch 
mittlere Bedeutung für die Erholung auf. 

Auswirkungen: 

Baubedingt kommt es zu vorübergehenden Beeinträchtigungen durch 
Baustelleneinrichtungen, Lagerflächen und Baustellenbetrieb. Anlagebedingt 
sind durch die Errichtung eines Lehr- und Forschungsgebäude für Nachhal-
tige Chemie Veränderung des Landschaftsbildes, v.a. durch die Rodung 
der Gehölzgruppen auf den Böschungen entlang der Mauer im Süden und 
der Gehölzgruppe im Südosten, und der Verlust des Fußball- und Spielplat-
zes zu erwarten. Da aber die prägende Gehölzkulisse im Norden und 
Westen des Gebietes erhalten bleibt und die Gestaltung des neuen Ge-
bäudes sehr ansprechend ist, sind die Auswirkungen auf das Landschafts-
bild nicht gravierend. Betriebsbedingte Auswirkungen, die von der Nut-
zung als Lehr- und Forschungsgebäude ausgehen könnten, sind nicht zu 
erwarten. 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung sowie zum Ausgleich von Be-
einträchtigungen, die gegebenenfalls als Festsetzung in Bebauungsplänen 
aufzunehmen sind 

- Festsetzung maximaler Gebäudehöhen 

- Eingrünung durch standortgerechte Bäume und Sträucher 

- Aufwertung des Geländes für die Naherholung durch geplante 
Rad-/Fußwegeverbindungen  

Gesamtbewertung 

Landschaftsbild: insgesamt geringe Auswirkungen 

Erholung: insgesamt mittlere Auswirkungen 
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3.9. Kulturgüter / Sonstige Sachgüter 
Bestand 

Im Planungsgebiet sind keine Bodendenkmäler im Bayerischen Denkmal-
Atlas verzeichnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: http://geoportal.bayern.de/bayernatlas-klassik, aufgerufen am 
07.01.2016 

Es bestehen jedoch Blickbeziehungen von der Schlossbrücke zu den Tür-
men der Peterskirche, die den mittelalterlichen Kern der Altstadt (bis 1218) 
von Straubing markieren.  

Auswirkungen: 

Durch den Bau des Lehr- und Forschungsgebäudes könnten die Blickbezie-
hungen von der Schlossbrücke zu den Türmen der Peterskirche beeinträch-
tigt werden. 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung sowie zum Ausgleich von Be-
einträchtigungen (Quelle: Baufachliches Gutachten nach RL-Bau für den 
Standort Straubing – Uferstraße, Flurnummer 4027 / 2, Staatliches Bauamt 
Passau, 2012): 

Die untere Denkmalschutzbehörde fordert in Abstimmung mit dem Bayeri-
schen Landesamt für Denkmalpflege zur Wahrung wichtiger Sichtachsen 
auf bauhistorisch bedeutende Baudenkmäler, eine „unverbaute“ Sicht von 
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der Schlossbrücke zu den Türmen der Peterskirche. Hieraus ergibt sich die 
Forderung, dass die Traufhöhe des Neubaus für die Nachhaltige Chemie 
die Silhouette der den Bauplatz umgebenden Baumbepflanzung nicht über-
ragen darf.  

Ab der Oberkante des vorhandenen Geländes bis zur Oberkante der Trau-
fe oder der ggf. erforderlichen technischen Aufbauten ergibt sich eine Hö-
he von max. 18,50 m.  

Blick vom Scheitelpunkt der Schlossbrücke in Richtung Osten, schematische 
Darstellung der maximalen Baukörperhöhe von 18,50 m:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Baufachliches Gutachten nach RL-Bau für den Standort Straubing – Ufer-
straße, Flurnummer 4027 / 2 (Staatliches Bauamt Passau, 2012) 

 

Diese Maßnahmen beziehen sich auf den westlichen Teil des Deckblattge-
bietes, für den der Bebauungsplan „Donaucampus Straubing“ (Nr. 198) im 
Parallelverfahren aufgestellt wird. Im Bebauungsplan ist daher als maximale 
Höhe 336,70 m ü. NN festzusetzen. 

Für den östlichen Bereich, der sich nicht mit dem Umgriff des Bebauungs-
planes deckt, sind die Maßnahmen in den nachgeschalteten Verfahren mit 
der unteren Denkmalschutzbehörde abzustimmen. 

Bewertung: 

insgesamt Auswirkungen geringer Erheblichkeit 

 

3.10. Wechselwirkungen der vorgenannten Schutzgüter untereinander 
Sich negativ verstärkende Wechselwirkungen der vorgenannten Schutzgü-
ter sind nicht zu erwarten. 
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4. Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
 

4.1. Standortwahl, Alternativenprüfung 
Die Entwicklung des Straubinger Hochschulstandortes wurde durch den 
Bebauungsplan Nr. 154 „Kompetenz- und Wissenschaftszentrum An der 
Schulgasse“ im Jahre 2003 eingeleitet. Durch die Sanierung, Umnutzung 
und Neuerrichtung von Gebäuden wurde das Kompetenzzentrum für 
nachwachsende Rohstoffe mit dessen drei Säulen, dem Technologie- und 
Förderzentrum, CARMEN e.V. und dem Wissenschaftszentrum, an der 
Schulgasse entwickelt.  

Durch den Zuerwerb von Grundstücken im Umfeld konnten Forschungsein-
richtungen der Fraunhofergesellschaft am Standort errichtet und inzwischen 
auch erweitert werden. Daneben ist die Erweiterung des TFZ durch ein mu-
seales „Haus der nachwachsenden Rohstoffe und Energien“ in der Umset-
zungsphase. Derzeit wird außerdem das an den Freistaat übereignete, 
ehemalige städtische Jugendzentrum an der Petersgasse für weitere Hoch-
schulräumlichkeiten saniert und umgebaut.  

Durch den Beschluss des Ministerrates ist der Hochschulstandort Straubing 
darüber hinaus noch weiter auszubauen. Hierfür ist aus Sicht der Hoch-
schulleitung essentiell, dass weitere Wissenschafts- und Forschungseinrich-
tungen in einem engen räumlichen Zusammenhang entstehen können, u.a. 
um Synergieeffekte wie die institutsübergreifende Nutzung von Laboren und 
Infrastruktureinrichtungen zu ermöglichen und um einen regen fachlichen 
Austausch und die enge Kooperation der unterschiedlichen Lehreinrichtun-
gen zu gewährleisten.  

So werden nun im Innenhof des ehemaligen Franziskanerklosters Laborcon-
tainer geplant und errichtet werden und es wird geprüft, auf einem durch 
die Stadtwerke freigemachten Areal ein Technikum zu errichten. 

Bei der im Jahre 2011 erstellten Standortentwicklungskonzeption 
„Straubing – Studienort der kurzen Wege“ war eine Standortalternativen-
prüfung angezeigt. Insofern wurde für den Ausbau des Hochschul- und 
Wissenschaftsstandortes als nicht in Frage kommend bewertet, einen zwei-
ten, weiter entfernten Standort im Stadtgebiet zu entwickeln, da dies eine 
nachhaltige Struktur und Organisation des Hochschulwesens in Straubing 
konterkariert hätte. 

Ebenso kam aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht in Frage, die bereits 
bestehenden bzw. im Bau befindlichen Einrichtungen am Standort aufzu-
geben und all dies an einen neuen Standort zu verlagern. 

Es blieb unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und des wirtschaftlichen Um-
gangs mit öffentlichen Mitteln letztlich nur die Lösung, gegebene Flächen-
ressourcen vor Ort auszuschöpfen und das im Eigentum der Stadt befindli-
che, unbebaute und in der Größendimension geeignete Gelände nördlich 
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der Uferstraße bzgl. der entsprechenden baulichen Nutzung konkret ins 
Auge zu fassen. 

Das Überqueren der Uferstraße zur Errichtung der kurzfristig erforderlichen 
Wissenschafts- und Lehreinrichtungen bietet darüber hinaus die weitsichtige 
Option, auch für zukünftige Entwicklungen auf bereits vorhandene öffentli-
che und hier nun auch außerhalb des Überschwemmungsgebietes der Do-
nau liegende Flächen zurückgreifen zu können.  

Es kann damit dargelegt werden, dass keine anderen Möglichkeiten der 
Siedlungsentwicklung für diese Art der Nutzung als am konkreten Standort 
bestehen und auch nicht anderweitig geschaffen werden können. 

 

4.2. Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung  
Bei dem Planungsgebiet handelt es sich um den ungenutzten westlichen 
Teil des Donausportzentrums Peterswöhrd sowie eine Teilfläche der im Os-
ten anschließenden Fl. Nr. 4020 im Norden der Stadt Straubing, die der-
zeit als Vereinsheim, Fußballplatz, Park- und Lagerflächen genutzt wird. Die 
als Biotop Nr. SR-0108-001 erfassten Gehölzbestände im Westen und 
Nordwesten des Planungsgebietes bleiben erhalten. Da die übrigen Flä-
chen insgesamt überwiegend in die Kategorie I, Gebiete geringer Bedeu-
tung, eingeordnet werden können, erfolgt bei einem hohen geplanten Ver-
siegelungsgrad eine Zuordnung zu Feld A1 mit dem Kompensationsfaktor 
0,3 – 0,6. Bei einer Fläche von 3,5 ha ergibt sich somit ein überschlägi-
ger Kompensationsbedarf von 1,05 – 2,1 ha. Auf die Anwendung der 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung im Rahmen der Aufstellung des Be-
bauungs- und Grünordnungsplanes „Donaucampus Straubing“ (Nr. 198) 
für den westlichen Bereich wird in diesem Zusammenhang verwiesen. 

 
 
5. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurch-

führung der Planung 
 

Ohne Durchführung der Planung ist zu erwarten, dass die Fläche als nicht 
genutztes Sportgelände weiter durch sporadische Mahd freigehalten wird. 
Gehölzrodungen und Versiegelungen wären nicht zu erwarten. 
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6. Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und 
Kenntnislücken 

 
Zur Untersuchung der Schutzgüter und des Umweltzustandes wurden her-
angezogen: 

• Regionalplan der Region Donau-Wald 

• Flächennutzungs- und Landschaftsplan der Stadt Straubing 

• Biotopkartierung 

• Eigene ergänzende Erkenntnisse durch Ortsbegehung 

• Bericht für die Beurteilung der Nachsorgepflicht nach § 36 KrW-
/AbfG Stand Okt. 2001 Amt für Umwelt- und Naturschutz der Stadt 
Straubing 

• Geotechnischer Bericht Nr. 10.11.1446 ifb Eigenschenk vom 
16.09.2011  

• Bodenuntersuchung – Peterswöhrd Erweiterung Hochschulgebäude, 
Tauw Gmbh, Regensburg vom 22.05.2012 

• Neubau Forschungsgebäude für Nachhaltige Chemie in Straubing, 
Kurzbeurteilung der Belange des Artenschutzes, ÖKON Gesellschaft 
für Landschaftskökologie, September 2015 

• Wissenschaftszentrum Straubing Neubau „Nachhaltige Chemie“, Bau-
fachliches Gutachten nach RL-Bau für den Standort Straubing – Ufer-
straße, Fl. Nr. 4027/2, Staatliches Bauamt Passau, 05.11.2012 

• Hydraulische Auswirkungen eines Neubaus des Wissenschaftszentrums 
der TU München in der Straubinger Schleife bei einem HQ100, RMD 
Wasserstraßen GmbH, September 2015 

• Schalltechnisches Gutachten Bebauungsplan Nr. 198 "Donaucampus 
Straubing" der Stadt Straubing, Prognose und Beurteilung der Ge-
räuscheinwirkungen durch öffentlichen Verkehrslärm sowie Anlagen- 
und Sportlärm; hoock farny ingenieure, Landshut, 05.04.2016 

Die zu erwartenden Umweltauswirkungen werden auf der Grundlage der 
Planung abgeschätzt und einbezogen. 

Inhaltlich liegen die Schwerpunkte der Untersuchung darauf, die Funktions-
fähigkeit der Freiräume mit ihren wichtigen ökologischen Ausgleichsfunktio-
nen zu erhalten und dauerhaft zu sichern. Dazu werden die Umweltauswir-
kungen auf die Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, 
Klima, Landschaft sowie Kultur- und sonstige Sachgüter untersucht. 

Der Betrachtungsraum für die Beurteilung der Umweltwirkungen orientiert 
sich an der Art und Intensität der Umweltauswirkungen sowie der betroffe-
nen Raumeinheiten der Schutzgüter. Die Bewertung erfolgt verbal-
argumentativ mittels einer dreistufigen Skala.  
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7. Monitoring 
 
Da eine Flächennutzungsplanänderung keine unmittelbaren Umweltauswir-
kungen hat, kann auch keine Überwachung erfolgen.  
 
8. Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
 
Die Übersicht fasst die zu erwartenden Umweltauswirkungen für die einzel-
nen Schutzgüter unter Berücksichtigung der festgesetzten Vermeidungs-, 
Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen in einer dreistufigen Bewertung 
wie folgt zusammen: 
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Unter Berücksichtigung der getroffenen Festsetzungen wurden - insgesamt 
betrachtet - keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen festgestellt. 
 
Gefertigt 05.02.2016, geändert 20.04.2016 (Beschl. Stadtrat vom 
18.04.2016), geändert 29.06.2016 (Beschl. Stadtrat vom 
27.06.2016), rechtswirksam: 22.09.2016 
 

 
 
 

Dipl. Ing. Helmut Wartner, Landschaftsarchitekt bdla + Stadtplaner, Landshut 


